
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1957/2/27 1Ob41/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1957

Norm

GBG §41 litc

KO §6

Rechtssatz

Eine Rechtfertigung im Sinne des § 41 lit c GBG ist trotz Erö3nung des Konkursverfahrens möglich und kann die

Rechtfertigung im Grundbuch eingetragen werden, wenn nur die Vormerkung des Pfandrechtes vor der

Konkurseröffnung erfolgt ist.
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1 Ob 41/57
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